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Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund der verstärkten Kontrollen der Ladungssicherung haben 

wir unser Verladepersonal entsprechend geschult. Hiermit möchten 

wir Sie darauf hinweisen, dass unsere Mitarbeiter in

Zukunft bei der Verladung verstärkt darauf achten werden.

Sicherheit ist bei Holz Schmid ein wichtiger Punkt und deshalb haben 

wir beschlossen, dass wir LKW’s mit nicht ausreichenden Hilfsmittel für 

die Ladegutsicherungnicht mehr beladen.

Folgende Bedingungen betreffen alle Transportaufträge die von uns erteilt werden und

gelten auch für alle Selbstabholer:

Lade- und Transportbedingungen Holz Schmid

Alle Fahrzeuge müssen sich in technisch einwandfreiem Zustand befinden. Der LKW-Fahrer

hat dafür zu sorgen, dass die Ladeflächen sauber sind und die Ware nicht verschmutzt oder 

beschädigt wird

Der Fahrer muss vor Beginn der Verladung normgerechte Hilfsmittel zur Befestigung der 

Ladung vorweisen. Spanngurte müssen eine Normetikette aufweisen (EN 12195-2) und in 

ausreichender Menge vorhanden sein. Die Anzahl der Spanngurte werden vom geschulten 

Verladepersonal von Holz Schmid bestimmt.

Zwischen Spanngurt und der Ware müssen Kantenschutzwinkel angebracht werden.

Wenn nicht genügend Spanngurte und Kantenschutzwinkel vorhanden sind, können diese 

auch vor Ort bei uns gekauft werden.

Anweisungen des Verladepersonals müssen befolgt werden.

Nach dem Abstellen der Ladung auf der Ladefläche des LKW’s haftet der Transporteur für 

sämtliche Schäden der geladenen Ware.

Wenn sich am Frachtbrief kein Vermerk befindet, so gilt, dass der Transporteur die Ladung 

in ordnungsgemäßem Zustand übernommen hat.

Sämtliche Schäden welche bei der Entladung entstehen, müssen am Frachtbrief und Liefer-

schein eingetragen werden.

Die LKW-Fahrer müssen auf den gekennzeichneten Parkplätzen ihr Fahrzeug abstellen.

am gesamten Betriebsgelände gilt Tempo 30km/h

am gesamten Betriebsgelände herrscht Rauchverbot (Rauchen ist nur auf den gekennzeich-

neten Plätzen erlaubt)

Wir bitten um Kenntnisnahme und verbleiben

mit freundlichen Grüßen


